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  1 Bitte wenden 

 
Das Wichtigste zu dieser Vertragsänderung – kurz und knapp erklärt 
 
 
Formelles 
 
• Für die Meldung des Dienstaustritts können Sie entweder das beigelegte Formular 

verwenden, oder 
• die elektronische Version im Internet unter www.swisslife.de 

(s. à Kundenservice à Formular-Center à Formulare bAV – Arbeitgeber) 
 
 
Grundsätzliche Möglichkeiten 
 
Endet ein Anstellungsverhältnis, sind zwei unterschiedliche Szenarien denkbar: 
 
• Im Regelfall wird die Versicherung von der ausscheidenden Person mitgenommen und 

dann privat oder beim neuen Arbeitgeber fortgeführt (Weiterführung). 
 
• In Einzelfällen ist es möglich, die Versicherung abzufinden und den vorhandenen 

Versicherungswert auszuzahlen (Auszahlung). 
 
 

1. Weiterführung 
 
Der Arbeitgeber überlässt der versicherten Person die Eigenschaft als Versicherungs-
nehmer und wird dadurch von seiner Leistungspflicht befreit. 
 
• Die versicherte Person führt dann den Vertrag entweder selbst weiter, oder 
• der neue Arbeitgeber übernimmt den Vertrag.  
• In beiden Fällen setzt sich Swiss Life direkt mit der versicherten Person in 

Verbindung. 
 
Bitte markieren Sie bei einer Weiterführung Punkt A auf dem Formular. Dieses können 
Sie uns dann als E-Mail oder Brief zusenden.  

 
Für das Einbringen von Abfindungen (Stichwort „Vervielfältigungsregel“) wenden 
Sie sich bitte an Ihren Firmenkundenbetreuer. Die Kontaktdaten finden Sie auf 
Ihrer Rechnung. 

 
 

2. Auszahlung 
 
Durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt es zur Kündigung der 
Versicherung und zur Auszahlung.  
 

http://www.swisslife.de
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Je nach Vereinbarung geht die Auszahlungssumme dann  
• an den Versicherungsnehmer 
• oder an die versicherte Person. 

 
 
Bitte beachten Sie die beiden folgenden Punkte, damit wir den Dienstaustritt der versicherten 
Person möglichst schnell und unkompliziert für Sie erledigen können. 
 
 

1. Füllen Sie das oben genannte Formular vollständig aus, kreuzen Sie Punkt D an  
und senden Sie die Angaben als E-Mail oder Brief an Swiss Life.  

 
2. Handelt es sich bei der versicherten Person um einen rentennahen Jahrgang  

(ab dem 60. Lebensjahr), kreuzen Sie bitte Punkt B an. Swiss Life wird sich dann 
direkt mit der versicherten Person in Verbindung setzen. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

(TT.MM.JJJJ) (TT.MM.JJJJ) (TT.MM.JJJJ) 

• Lesen Sie bitte die Erläuterungen zu den einzelnen 
Buchstaben und kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.  

• Wählen Sie bitte „G“, wenn „A“ bis „F“ keine Anwendung 
finden und erklären Sie kurz den Sachverhalt. 

• Unter „Sonstiges“ fällt z. B. eine Prämienfreistellung wegen 
Erziehungszeit. 

 
Dieses PDF-Formular können Sie ausfüllen, speichern und als E-Mail versenden. 
Felder mit einem breiten roten Rahmen sind Pflichtfelder. 
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